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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit 

zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Republik Kasachstan andererseits 

 
 

Die Seiten EU/KZ/de 334 und EU/KZ/de 353 sind durch die anliegenden Seiten zu ersetzen. 
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EU/KZ/de 334 

(4) Die Vertragsparteien kommen überein, im Einklang mit dem Gesamtansatz für Migration und 

Mobilität einen umfassenden Dialog über relevante Migrationsfragen aufzunehmen, unter anderem 

um die Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und 

der Republik Kasachstan zu prüfen, das bestimmte Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und der Republik Kasachstan im Rahmen der Rückübernahme regelt, 

einschließlich der Verpflichtung zur Rückübernahmen von Staatsangehörigen anderer Länder und 

staatenloser Personen, sowie im Hinblick auf die Prüfung der Möglichkeit von parallelen 

Verhandlungen über ein Abkommen über Visaerleichterungen für Bürger der Europäischen Union 

und der Republik Kasachstan. 

 

 

ARTIKEL 239 

 

Konsularischer Schutz 

 

Die Republik Kasachstan stimmt zu, dass die diplomatischen und konsularischen Behörden der in 

der Republik Kasachstan vertretenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedem 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, der über keine erreichbare ständige 

Vertretung in der Republik Kasachstan verfügt, unter denselben Bedingungen Schutz gewähren, 

wie sie für die eigenen Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats der Europäischen Union gelten. 
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EU/KZ/de 353 

KAPITEL 11 

 

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 

 

 

ARTIKEL 260 

 

(1) Die Vertragsparteien fördern den Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen, die bei der 

Umsetzung internationaler bewährter Verfahren in der öffentlichen Verwaltung und im öffentlichen 

Dienst sowie bei der Stärkung der Kapazitäten und der beruflichen Entwicklung und Fortbildung 

von Beamten und öffentlich Bediensteten gewonnen wurden.  

 

(2) Die Vertragsparteien unterstützen den Dialog über Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 

des öffentlichen Dienstes und über gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung der multilateralen 

Zusammenarbeit im Rahmen einer regionalen Plattform für den öffentlichen Dienst in der Republik 

Kasachstan. 

 

(3) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien nach Absatz 2 soll unter anderem Folgendes 

erleichtern: 

 

a) den Austausch von Sachverständigen, 

 

b) die Organisation von Seminaren und 

 

c) die Organisation von Schulungen. 
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